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Teil 1: Allgemeine Regelungen für alle Verträge  

I. Geltungsbereich 

1. Diese Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen finden Anwen-
dung gegenüber 
- einer Person, die bei Abschluss des Vertrages in Ausübung ihrer 

gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt 
(Unternehmer) und 

- juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder einem
öffentlich-rechtlichen Sondervermögen. 

Unser Vertragspartner wird im Folgenden als „Besteller“ bezeichnet.  
2. Allen Lieferungen und Leistungen liegen diese Bedingungen sowie 

etwaige gesonderte vertragliche Vereinbarungen zugrunde. Abwei-
chende oder darüber hinausgehende Einkaufs- oder sonstige Bedin-
gungen des Bestellers werden weder durch Auftragsannahme noch 
fehlenden Widerspruch Vertragsinhalt. 

3. Sie gelten auch für alle künftigen Geschäfte sowie für alle geschäftli-
chen Kontaktaufnahmen zum Besteller, wie zum Beispiel für die Auf-
nahme von Vertragsverhandlungen oder der Anbahnung eines Ver-
trages, selbst wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart 
werden oder wenn nicht nochmals ausdrücklich auf sie hingewiesen 
wird. 

4. Werden im Einzelfall auch Schuldverhältnisse zu Personen oder 
Unternehmen begründet, die nicht selbst Vertragspartei werden sol-
len, so gelten auch gegenüber diesen die Haftungseinschränkungen 
in diesen Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen, soweit die-
se Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen gegenüber den 
Dritten bei Begründung des Schuldverhältnisses einbezogen wurden. 
Dies ist vor allem dann der Fall, wenn die Dritten bei Begründung des 
Schuldverhältnisses von diesen Allgemeinen Liefer- und Leistungs-
bedingungen Kenntnis erlangt haben oder bereits hatten. 

5. Die Entgegennahme unserer Leistungen und Lieferungen durch den 
Besteller gilt als Anerkennung der Geltung dieser Allgemeinen Liefer- 
und Leistungsbedingungen. 

II. Vertragsschluss 

1. Unsere Angebote sind, soweit nicht anders vereinbart, vier Wochen 
ab Angebotsabgabe verbindlich. 

2. An einen Auftrag des Bestellers, d.h. sein Angebot, sind wir erst 
gebunden, wenn wir dieses Angebot durch schriftliche Auftragsbe-
stätigung annehmen oder wir mit der Auftragsausführung beginnen. 

3. Erfolgte die Bestellung mündlich oder per Telefon, so ist der Besteller 
auf unser Verlangen hin verpflichtet, unsere schriftliche Annahme 
seines Auftrages seinerseits schriftlich zu bestätigen. Gibt der 
Besteller diese schriftliche Bestätigung nicht in einer Bestätigungs-
frist von fünf Werktagen nach Zugang der entsprechenden Aufforde-
rung bei ihm ab, so sind wir nicht mehr an den Auftrag gebunden und 
binnen weiterer fünf Werktage nach Ende der Bestätigungsfrist zum 
Rücktritt berechtigt. Dieser bedarf der schriftlichen Form. 

III. Umfang der Lieferung und Leistung, Leistungsfristen 

1. Für den Umfang unserer Lieferung oder Leistung ist unser schriftli-
ches Angebot bzw. unsere Auftragsbestätigung maßgebend. Neben-
abreden und Änderungen bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung. 
Beruhte unser Angebot oder unsere Auftragsbestätigung auf Anga-
ben des Bestellers (Daten, Zahlen, Abbildungen, Zeichnungen, 
Gewichts- und Maßangaben u. s. w.), so ist unser Angebot oder 
unsere Auftragsbestätigung nur dann verbindlich, wenn diese Anga-
ben zutreffend waren. Stellt sich nach Vertragsschluss heraus, dass 
der Auftrag nicht entsprechend den Angaben des Bestellers durchge-
führt werden kann, so sind wir berechtigt vom Vertrag zurückzutre-
ten, sofern und soweit der Besteller nicht bereit ist, die von uns vor-
geschlagene Ersatzlösung zu akzeptieren und gegebenenfalls 
tatsächlich entstehende Mehrkosten zu übernehmen. Die unseren 
Angeboten beigefügten Angaben, wie z.B. Zeichnungen, Gewichts-, 
Maß- und Kapazitätsangaben sind, falls nicht ausdrücklich als ver-
bindlich gekennzeichnet, nur annähernd maßgebend. An Zeichnun-
gen, Entwürfen, Mustern oder ähnlichen Vorarbeiten behalten wir 
uns alle Rechte vor. 

2. Wir sind bei sämtlichen Bestellungen in zumutbarem Umfang zu 
Teilleistungen berechtigt. Wir sind weiterhin berechtigt, zur Erfüllung 

unserer vertraglichen Verpflichtungen Unterauftragnehmer einzusetzen.  
3. Liefer- und Leistungsfristen und -termine stellen stets bestmögliche 

Angaben dar, sind aber nicht verbindlich, es sei denn, es wurde mit dem 
Besteller eine andere individuelle Vereinbarung getroffen. Eine verein-
barte Lieferzeit ist eingehalten, wenn die Vertragsgegenstände innerhalb 
der Lieferzeit das Werk oder das Lager verlassen haben oder die Ver-
sandbereitschaft dem Besteller mitgeteilt ist. Der Beginn der Lieferfrist 
sowie die Einhaltung von Lieferterminen setzen voraus, dass der Bestel-
ler die ihm obliegenden Mitwirkungshandlungen frist- und ordnungsge-
mäß erbringt, er alle beizubringenden Unterlagen bereitstellt und etwaig 
vereinbarte Vorauszahlungen leistet. 

4. Soweit eine Abnahme zu erfolgen hat, ist - außer bei berechtigter 
Abnahmeverweigerung - der Abnahmetermin maßgebend, hilfsweise die 
Meldung der Abnahmebereitschaft. 

5. Im Falle höherer Gewalt oder anderer unverschuldeter und außerge-
wöhnlicher Umstände geraten wir nicht in Verzug. Wir sind in diesem 
Fall auch dann zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn wir uns 
bereits im Verzug befinden. Wir geraten insbesondere nicht in Verzug 
bei Lieferverzögerungen, soweit diese durch nicht richtige oder nicht 
rechtzeitige Belieferung durch unsere Lieferanten verursacht worden 
sind, die wir nicht zu vertreten haben. Bei von uns nicht zu vertretenden 
Hindernissen vorübergehender Dauer wie z. B. höhere Gewalt, Arbeits-
kämpfe oder sonstige Ereignisse, die außerhalb unseres Einflussberei-
ches liegen, verlängern sich die Liefer- oder Leistungsfristen oder ver-
schieben sich die Liefer- oder Leistungstermine um den Zeitraum der 
Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlauffrist. 

6. Verzögert sich der Versand bzw. die Abnahme der Vertragsgegenstände 
aus Gründen, die der Besteller zu vertreten hat, können wir dem Bestel-
ler, beginnend einen Monat nach der Meldung der Versand- bzw. der 
Abnahmebereitschaft die durch die Verzögerung entstandenen Kosten 
berechnen. Wir können unbeschadet weitere Ansprüche nach fruchtlo-
sem Ablauf einer angemessenen Nachfrist anderweitig über die Gegen-
stände verfügen, insbesondere sie auf Gefahr und Kosten des Bestellers 
einlagern und/oder den Besteller mit angemessen verlängerter Frist 
beliefern. 

7. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, wenn der Lieferverzug 
auf einer Vertragsverletzung beruht, die auf unserem vorsätzlichen oder 
grob fahrlässigen Verhalten beruht. Ein Verschulden eines gesetzlichen 
Vertreters oder Erfüllungsgehilfen ist uns zuzurechnen. Unsere Haftung 
ist aber in diesen Fällen auf den vorhersehbaren, typischerweise eintre-
tenden Schaden begrenzt. Weiter haften wir ebenfalls nach den gesetz-
lichen Bestimmungen, soweit der von uns zu vertretende Lieferverzug 
auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht 
beruht. Vertragswesentliche Pflichten (Kardinalpflichten) sind Pflichten, 
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages erst 
ermöglichen und auf deren Einhaltung der Besteller regelmäßig vertraut 
und auch vertrauen darf. Unsere Haftung ist aber auch in diesem Fall 
auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 

8. Bei Abrufaufträgen gilt eine maximale Laufzeit von 12 Monaten, begin-
nend mit dem Datum der Auftragsbestätigung. Nach Ablauf dieser Frist 
wird noch nicht abgenommene Ware dem Besteller nach schriftlicher 
Vorankündigung angeliefert und in Rechnung gestellt. 

9. Weitere Ansprüche aus Lieferverzug bestimmen sich ausschließlich nach
Ziff. IX. dieser allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen. 

IV. Mitwirkung des Bestellers 

1. Der Besteller hat uns und unsere Mitarbeiter in zumutbarem, üblichem 
Umfang zu unterstützen. Sofern wir projektbezogene Werk- oder Dienst-
leistungen durch unsere Mitarbeiter im Unternehmen des Bestellers 
erbringen müssen, so kann zur Unterstützung auf unsere Anforderung 
hin auch die Bereitstellung von Arbeitsräumen und Arbeitsplätzen mit 
PC und Telefon gehören, deren Kosten der Besteller trägt. 

2. Materialien, Informationen und Daten, die wir zur Erbringung unserer 
Leistungen benötigen, hat uns der Besteller zur Verfügung zu stellen. 
Daten und Datenträger müssen technisch einwandfrei sein. Soweit im 
Betrieb des Bestellers besondere gesetzliche oder betriebliche Sicher-
heitsbestimmungen gelten, hat uns der Besteller hierauf vor Erbringung 
unserer Leistung hinzuweisen. 

3. Weisungen des Bestellers an unsere Mitarbeiter zur konkreten Form der 
Leistungserbringung sind ausgeschlossen, sofern nicht Weisungen im 
Zusammenhang mit Sicherheitsanforderungen und Betriebsordnungen 
im Betrieb des Bestellers notwendig sind. Weisungen zu Einzelfragen 
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hinsichtlich durch uns zu erbringender Werk- oder Dienstleistungen 
haben nicht gegenüber den durch uns mit der Aufgabe betrauten 
Mitarbeitern, sondern gegenüber den von uns für das Projekt 
benannten Ansprechpartnern zu erfolgen. Wir entscheiden stets 
eigenverantwortlich über die notwendigen Maßnahmen im Rahmen 
unserer Leistungspflichten.  

V. Preise

1. Unsere Preise sind Nettopreise und verstehen sich bei Lieferungen 
stets „ab Werk“ (EXW, Incoterms 2000), bei Leistungen beziehen 
sich die Preise auf die Leistungserfüllung am vereinbarten Leistungs-
ort. Bei Rechnungsstellung wird die Umsatzsteuer in ihrer jeweiligen 
gesetzlichen Höhe hinzugerechnet. 

2. Auftragsänderungskosten trägt der Besteller. 
3. Vereinbarte Preise sind für Nachbestellungen nicht verbindlich. 
4. Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise entsprechend zu 

ändern, wenn nach Abschluss des Vertrages Kostensenkungen oder 
Kostenerhöhungen, insbesondere aufgrund von Tarifabschlüssen, 
Materialpreisänderungen oder Zinsänderungen, eintreten. Nimmt der 
Besteller im Rahmen von Abruf- und Sukzessivlieferverträgen gerin-
gere Mengen als vereinbart ab, sind wir berechtigt, unsere Preise auf 
Grundlage dieser verringerten Abnahmemengen neu zu kalkulieren 
und dem Besteller daraus resultierende Preiserhöhungen in Rech-
nung zu stellen. 

5. Spesen und Reisekosten werden, so nicht anders vereinbart, geson-
dert abgerechnet, für Fahrtkosten außerhalb eines Umkreises von 40 
km um die Stadtgrenze von Böblingen gilt eine Vergütung von EUR 
0,50 pro km zzgl. USt. als vereinbart. 

VI. Zahlungsbedingungen, Verzug, Aufrechnung, Abtretung: 

Hat der Besteller im Zeitpunkt der Bestellung seinen Sitz nicht in der 
Bundesrepublik Deutschland, gilt nachfolgende Ziff. 1 

1. Sofern nach der vertraglichen Vereinbarung mit dem Besteller keine 
Lieferung gegen Vorkasse vorgesehen ist, sind wir auch ohne beson-
dere Vereinbarung berechtigt, unsere Leistung von der Stellung eines 
Dokumentenakkreditivs durch eine Bank oder Bankniederlassung in 
der Europäischen Union nach den jeweils aktuell anwendbaren Ein-
heitlichen Richtlinien und Gebräuchen für Dokumentenakkreditive 
(ERA 500)/Uniform Customs and Practice for Documentary Credits 
(UCP 500) der internationalen Handelskammer (ICC) in Höhe des 
Brutto-Leistungspreises abhängig zu machen. Falls wir keine Stellung 
eines solchen Dokumentenakkreditivs verlangen und falls vertraglich 
nichts anderes vereinbart ist, wird unsere Forderung mit Zugang der 
Lieferung bzw. mit der vollständigen Erbringung unserer Leistung fäl-
lig. Erbringen wir unsere Lieferungen bzw. Leistungen in abgrenzba-
ren Teilabschnitten, so sind wir in jedem Fall berechtigt, für jeden 
Teilabschnitt einen entsprechenden Teil der Vergütung fällig zu stel-
len und ggf. für jeden Teilabschnitt die Stellung eines Dokumenten-
akkreditivs zu verlangen. 

Ansonsten gilt nachfolgende Ziff. 1 

1. Falls vertraglich nichts anderes vereinbart ist, wird unsere Forderung 
mit Zugang der Lieferung bzw. mit der vollständigen Erbringung 
unserer Leistung fällig. Erbringen wir unsere Lieferungen bzw. Leis-
tungen in abgrenzbaren Teilabschnitten, so sind wir berechtigt, für 
jeden Teilabschnitt einen entsprechenden Teil der Vergütung fällig zu 
stellen. 

Für alle Besteller gilt:  

2. Gerät der Besteller in Zahlungsverzug, so hat er uns die entstehen-
den Verzugsschäden zu ersetzen, insbesondere Zinsen i.H. von 9 %-
Punkten p.a. über dem Basiszinssatz zu bezahlen. Kommt der Bestel-
ler mit der Zahlung eines fälligen Betrages oder Teilbetrages länger 
als 14 Tage in Verzug, so wird der gesamte Rest sämtlicher offen 
stehender Forderungen sofort zur Zahlung fällig. Bei Zahlungsverzug 
des Bestellers sind wir zudem berechtigt, weitere Lieferungen und 
Leistungen ganz oder teilweise auszusetzen und eingeräumte 
Zahlungsziele zu widerrufen. Tritt nach Vertragsabschluss beim 
Besteller eine nicht unwesentliche Verschlechterung der 
wirtschaftlichen Verhältnisse ein, sind wir darüber hinaus berechtigt, 

weitere Lieferungen und Leistungen nur gegen Vorkasse oder Stellung 
von Sicherheiten auszuführen. Wir können außerdem die 
Weiterveräußerung, die Be- und Verarbeitung von Vorbehaltsware 
untersagen und deren Rückgabe oder die Übertragung des mittelbaren 
Besitzes auf Kosten des Bestellers verlangen, eine Ein-
ziehungsermächtigung widerrufen und Räume, in denen Vorbehaltsware 
lagert, betreten und diese wegnehmen. Die Geltendmachung darüber 
hinausgehender Verzugsschäden bleibt unberührt.  

3. Ohne ausdrückliche Vereinbarung ist der Besteller nicht berechtigt, 
Abzüge vorzunehmen. 

4. Zahlung durch Wechsel oder Akzepte ist nur bei ausdrücklicher schriftli-
cher Vereinbarung gestattet und gilt auch dann nur zahlungshalber. Die 
Akzepte müssen bank- und diskontfähig sein. Die durch die Wechselan-
nahme entstehenden Kosten, Spesen usw. trägt der Besteller. Sie sind 
sofort zahlbar. Entsprechendes gilt für Schecks. 

5. Gegen unsere Vergütungsansprüche kann nur mit unbestrittenen oder 
rechtskräftig festgestellten oder von uns anerkannten Forderungen auf-
gerechnet werden. Dasselbe gilt für die Ausübung eines Zurückbehal-
tungsrechtes. Der Besteller ist zur Ausübung eines Zurückbehaltungs-
rechtes im Übrigen nur befugt, sofern es auf demselben 
Vertragsverhältnis beruht. 

6. Die Abtretung von Forderungen gegen uns durch den Besteller bedarf 
unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung. Der Besteller ist aber 
berechtigt, eine Geldforderung abzutreten, wenn die Abtretung im Rah-
men eines Handelsgeschäfts erfolgt. 

VII. Annahmeverzug, Gefahrübergang und Abnahme 

1. Mit Übergabe eines Gegenstandes zum Versand oder direkt an den 
Besteller oder an dessen Beauftragten geht die Gefahr des Untergangs 
oder der Verschlechterung der Ware auf den Besteller über, und zwar 
auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen. Wenn der Besteller in Annah-
meverzug gerät oder schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten verletzt, 
sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließ-
lich etwaiger Mehraufwendungen zu verlangen. 
Sind wir berechtigt, Schadensersatz statt der Leistung zu verlangen, 
können wir 15% des vereinbarten Preises zuzüglich des Entgelts für 
bereits erbrachte Arbeitsleistungen und verbrauchtes Material als Ent-
schädigung ohne Nachweis fordern. Weitergehende Ansprüche bleiben 
unberührt. 

2. Die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechte-
rung der Vertragssache geht in dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in 
dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist. Dies gilt 
auch, wenn sich der Versand verzögert oder unterbleibt bzw. die 
Abnahme in Folge von Umständen unterbleibt, die uns nicht zuzurech-
nen sind, ab dem Tage der Meldung der Versand- bzw. Abnahmebereit-
schaft. 

3. Sach- und Vergütungsgefahr gehen mit der Verladung der Liefergegen-
stände bei uns ab Lager oder bei Direktlieferung an den Besteller ab 
Werk des Vorlieferanten auf den Besteller über und zwar auch dann, 
wenn Teillieferungen erfolgen oder wir noch andere Leistungen wie z. B. 
die Versandkosten oder Anlieferung und Aufstellung, Entladung über-
nommen haben. Eine etwa vereinbarte Abnahme muss unverzüglich zum
Abnahmetermin, hilfsweise nach unserer Meldung über die Abnahmebe-
reitschaft durchgeführt werden. Hierdurch zusätzlich entstehende Kos-
ten sind vom Besteller zu tragen. Der Besteller darf die Abnahme bei 
Vorliegen eines nicht wesentlichen Mangels nicht verweigern. 

4. Der Versand erfolgt nach unserem besten Ermessen ohne Gewähr auf 
dem günstigsten und schnellsten Weg. Durch besondere Versandwün-
sche des Bestellers verursachte Mehrkosten gehen zu dessen Lasten. 

VIII. Gewährleistung

Für Sach- und Rechtsmängel neuer Liefergegenstände leisten wir unter 
Ausschluss weiterer Ansprüche - vorbehaltlich Ziff. IX. dieser Geschäftsbe-
dingungen - Gewähr wie folgt:  

1. Sachmängel

(1) Soweit ein Mangel der Liefergegenstände in Folge eines bei Gefahr-
übergang vorliegenden Umstandes besteht, verpflichten wir uns nach 
unserer Wahl zur Nachbesserung oder Neulieferung. Ersetzte Teile 
werden unser Eigentum und sind vom Besteller unverzüglich an uns 
herauszugeben. Die zum Zwecke der Nachbesserung oder Neuliefe-
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rungen erforderlichen Aufwendungen, wie Transport-, Wege-, Arbeits- 
und Materialkosten werden von uns getragen, soweit sich diese nicht 
dadurch erhöhen, dass die Liefergegenstände nach einem anderen 
Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde.  
Zur Vornahme aller uns notwendig erscheinenden Nachbesserungen 
bzw. Nachlieferungen hat uns der Besteller nach unserer Verständi-
gung die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben; andernfalls 
sind wir von der Haftung für die daraus entstehenden Folgen befreit. 
Nur in dringenden Fällen der Gefährdung der Betriebssicherheit bzw. 
zur Abwehr unverhältnismäßig großer Schäden, wobei wir sofort zu 
verständigen sind, hat der Besteller das Recht, den Mangel selbst 
oder durch Dritte beseitigen zu lassen und von uns Ersatz der erfor-
derlichen Aufwendungen zu verlangen.  

(2) Der Besteller hat jede Lieferung gem. § 377 HGB unverzüglich nach 
Anlieferung zu untersuchen und uns einen festgestellten Mangel 
sofort mitzuteilen. Mängelrügen können nur berücksichtigt werden, 
wenn sie unverzüglich, spätestens jedoch bis längstens eine Woche 
nach Empfang der Ware schriftlich erhoben werden. Maßgeblich ist 
der Zugang der Mängelrüge. Spätere Mängelrügen sind ausgeschlos-
sen. Die Lieferung gilt sodann als genehmigt. Dies gilt nicht für ver-
deckte, d.h. nicht offensichtliche Mängel. Der Verlust der Mängel-
rechte tritt nicht ein, wenn der Mangel während der einwöchigen 
Rügefrist bei ordnungsgemäßer und unverzüglicher Mängeluntersu-
chung nicht erkannt werden konnte. Wird eine Mängelrüge geltend 
gemacht, dürfen Zahlungen seitens des Bestellers nur in einem Um-
fang zurückgehalten werden, die in einem angemessenen Verhältnis 
zu dem aufgetretenen Mangel stehen. 

(3) Ist die Nachbesserung oder Nachlieferung fehlgeschlagen, hat der 
Besteller das Recht, nach den gesetzlichen Vorschriften den Kauf-
preis zu mindern oder vom Vertrag zurückzutreten. 

(4) Die Gewährleistung ist ausgeschlossen, sofern ein Mangel auf dem 
unsachgemäßen Betrieb, der unsachgemäßen Bedienung, Behand-
lung oder Verwendung, einer nicht von uns genehmigten Änderung, 
Umarbeitung oder Instandsetzung des Bestellers oder eines Dritten 
beruht, es sei denn uns trifft hieran ein Verschulden. Gleiches gilt für 
natürliche Abnutzung, Verwendung ungeeigneter Betriebsmittel, 
chemische, elektrochemische oder elektrische Einflüsse usw. Ebenso 
ist die Gewährleistung für gebrauchte Sachen ausgeschlossen, es sei 
denn, es wurde eine abweichende Vereinbarung getroffen. 

2. Rechtsmängel

Die Gewährleistung bei Rechtsmängeln richtet sich nach den gesetzlichen 
Vorschriften.  

3. Verjährung

Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 1 Jahr, gerechnet ab 
gesetzlichem Verjährungsbeginn. Bei Leistungen gem. §§ 438 Abs. 1 Nr. 
2, 634 a Abs. 1 Nr. 2 BGB gelten die gesetzlichen Fristen.  

4. Erstreckung auf Dritte

Sollten zur Anbahnung oder Abwicklung des Schuldverhältnisses zwi-
schen den Parteien Dritte beauftragt oder einbezogen werden, so gelten 
die oben bezeichneten Gewährleistungsbeschränkungen und -
ausschlüsse auch gegenüber den Dritten.  

5. Weitere Ansprüche

Für solche Ansprüche gilt Ziff. IX dieser Geschäftsbedingungen.  

IX. Schadensersatz bei Mängeln und sonstige Haftung

1. Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften wir 
nach den gesetzlichen Bestimmungen, wobei unsere Haftung in den 
Fällen leichter oder grober Fahrlässigkeit in diesem Fall auf den typi-
scherweise eintretenden vorhersehbaren Schaden begrenzt ist. Ver-
tragswesentliche Pflichten (Kardinalpflichten) sind Pflichten, deren 
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages erst 
ermöglichen und auf deren Einhaltung der Besteller regelmäßig 
vertraut und auch vertrauen darf. 

2. Macht der Besteller Ansprüche auf Schadensersatz statt der 
Leistung berechtigterweise geltend, haften wir in gleicher Weise, 

ebenfalls aber begrenzt auf Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise 
eintretenden Schadens.  

3. Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, wenn der Bestel-
ler berechtigterweise Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der gesetzlichen Vertreter oder Erfül-
lungsgehilfen beruhen. Bei nicht vorsätzlichen Verletzungshandlungen 
ist unsere Schadensersatzhaftung aber auf den vorhersehbaren, typi-
scherweise eintretenden Schaden begrenzt. 

4. Unberührt bleibt eine Haftung für Schäden aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen 
Pflichtverletzung von uns oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen 
Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen 
von uns beruhen. Ebenso unberührt bleibt unsere Haftung bei arglisti-
gem Verschweigen von Mängeln oder Übernahme einer Garantie sowie 
für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. 

5. Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder 
eingeschränkt ist, gilt dies auch bezüglich der persönlichen Schadenser-
satzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter 
und Erfüllungsgehilfen. 

6. Soweit im Vorstehenden nichts Abweichendes geregelt ist, sind weitere 
Ansprüche des Bestellers auf Schadenersatz ausgeschlossen. Dies gilt 
auch für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsab-
schluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen und wegen deliktischer 
Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gem. § 823 BGB. 

7. Alle Ansprüche des Bestellers verjähren nach einem Jahr. Für vorsätzli-
ches oder arglistiges Verhalten sowie bei Ansprüchen nach dem Pro-
dukthaftungsgesetz und für Leistungen gem. §§ 438 Abs. 1 Nr. 2, 634 a 
Abs. 1 Nr. 2 BGB gelten die gesetzlichen Fristen. Der Verjährungsbeginn 
bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften. 

8. Sollten zur Anbahnung oder Abwicklung des Schuldverhältnisses zwi-
schen den Parteien Dritte beauftragt oder einbezogen werden, so gelten 
die oben bezeichneten Haftungsbeschränkungen und -ausschlüsse auch 
gegenüber den Dritten. 

X. Geheimhaltung

1. Der Besteller und wir („die Parteien“) verpflichten sich, während der 
Laufzeit des Vertrages sämtliche ihnen im Zusammenhang mit dem Ver-
trag zugänglich werdenden Informationen, die als vertraulich bezeichnet 
werden oder aufgrund sonstiger Umstände als Geschäfts- oder 
Betriebsgeheimnisse erkennbar sind, geheim zu halten und sie - soweit 
nicht vorher ausdrücklich schriftlich genehmigt oder zur Erreichung des 
Vertragszwecks geboten - weder aufzuzeichnen noch an Dritte weiterzu-
leiten oder in irgendeiner Weise zu verwerten. Diese Geheimhaltungs-
pflicht bleibt für weitere fünf Jahre nach vollständiger Erfüllung oder 
Beendigung des Auftrages bestehen. 

2. Ausgenommen hiervon sind diejenigen Informationen, 
- die einer Partei bereits vor Beginn der Vertragsverhandlungen 

bekannt waren oder die von Dritten als nicht vertraulich mitgeteilt 
werden, sofern diese nicht ihrerseits gegen Vertraulichkeitspflich-
ten verstoßen; 

- welche die Parteien jeweils unabhängig voneinander entwickelt 
haben, 

- die ohne Verschulden oder Zutun der Parteien öffentlich bekannt 
sind oder werden, oder 

- die aufgrund gesetzlicher Pflichten oder behördlicher oder gerichtli-
cher Anordnung offen zu legen sind. 

Im letztgenannten Fall hat die offen legende Partei die andere Partei vor 
der Offenlegung unverzüglich zu informieren. Weitergehende gesetzliche 
Pflichten zur Vertraulichkeit bleiben unberührt.  

XI. Produkthaftung

Bestehen in den Staaten, in denen der Besteller unsere Produkte weiterver-
äußern wird, im Vergleich zum deutschen Recht abweichende, insbesondere 
schärfere Produkthaftungs- bzw. Produktsicherungsvorschriften, so hat uns 
der Besteller hierauf bei Auftragsabgabe hinzuweisen. In diesem Fall sind wir 
berechtigt, innerhalb eines Monats vom Vertrag zurückzutreten. Versäumt 
der Besteller diese Aufklärung, so können wir binnen eines Monats, nachdem 
wir von der entsprechenden Rechtslage erfahren haben, vom Vertrag 
zurücktreten. Der Besteller ist im letzteren Falle dazu verpflichtet, uns von 
Ansprüchen Dritter, die über unsere Leistungspflicht bei einem 
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vergleichbaren Produkthaftungsfall in Deutschland hinausgehen, 
freizustellen. Dies gilt auch dann, wenn wir am Vertrag festhalten.  

XII. Einsatz von Arbeitnehmern im Betrieb des Bestellers außerhalb des 
AÜG 

1. Entsenden wir unsere Arbeitnehmer in den Betrieb des Bestellers, so 
dient dies nur der Erfüllung unserer eingegangenen vertraglichen 
Verpflichtungen gegenüber dem Besteller. 

2. Gegenüber diesen Arbeitnehmern sind ausschließlich wir weisungs-
befugt, dem Besteller steht ein solches arbeitsbezogenes Weisungs-
recht nicht zu. Wir verfügen über die betrieblichen und/oder perso-
nellen Voraussetzungen, um unsere eingesetzten Arbeitnehmer vor 
Ort zu organisieren und ihnen Weisungen zu erteilen. 

3. Es erfolgt keine Eingliederung unserer Arbeitnehmer in die betriebli-
che Arbeitsorganisation des Bestellers. 

XIII Arbeitnehmerschutzgesetz  

Wir halten alle Arbeitnehmerschutzgesetze, so auch das mittlerweile 
eingeführte Mindestlohngesetz ein und haben auch unsere Lieferanten 
dazu verpflichtet diese Arbeitnehmerschutzgesetze einzuhalten.  

XIV. Allgemeine Schlussbestimmungen 

1. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche sich 
zwischen den Parteien aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Strei-
tigkeiten ist Böblingen, soweit der Besteller Kaufmann, juristische 
Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich rechtliches Sonder-
vermögen ist oder der Besteller in der Bundesrepublik Deutschland 
keinen allgemeinen Gerichtsstand hat oder seinen Gerichtsstand ins 
Ausland verlegt. Als Ausnahme hierzu sind wir auch berechtigt, den 
Besteller an seinem allgemeinen Gerichtsstand in Anspruch zu neh-
men. 

2. Dem Besteller ist bekannt, dass Daten aus dem Geschäftsverkehr, 
auch personenbezogene Daten, gespeichert und im Rahmen der 
geschäftlichen Erforderlichkeit verarbeitet und an Dritte übermittelt 
werden müssen. Mit dieser Datenerfassung und -verarbeitung ist der 
Besteller einverstanden. 

3. Sollte eine Bestimmung dieser Geschäftsbedingungen aus irgendei-
nem Grund allgemein oder für den Einzelfall unwirksam sein oder 
unwirksam werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmun-
gen dieser Geschäftsbedingungen hierdurch nicht berührt. In diesem 
Fall gilt das dispositive Recht. Wenn und insoweit das dispositive 
Recht keine Regelung für den entsprechenden Vertragstyp oder als 
Ersatzlösung für die als unwirksam qualifizierte AGB-Klausel zur Ver-
fügung stellt, soll anstelle der unwirksamen oder unwirksam gewor-
denen Bestimmung eine Bestimmung als vereinbart gelten, die dem 
ursprünglich angestrebten wirtschaftlichen Erfolg am nächsten 
kommt und die wirksam ist. 

4. Für sämtliche Ansprüche aus und im Zusammenhang mit dem 
Vertragsverhältnis gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 

Teil 2: Besondere Regelungen für einzelne Vertragstypen  

I. Besondere Regelungen für erfolgsbezogene Verträge wie z.B. 
Werkverträge 

1. Schulden wir die Herbeiführung eines bestimmten Erfolges, wie z.B. 
die Erstellung eines Werkes oder einer bestimmten Dokumentation, 
so ist der Besteller nach entsprechender Fertigstellungsanzeige 
unsererseits verpflichtet, schriftlich die Abnahme der Leistung zu 
erklären. 

2. Verzögert sich die Abnahme ohne unser Verschulden, so gilt unsere 
Leistung nach Ablauf von sieben Kalendertagen seit der Anzeige ihrer 
Fertigstellung als abgenommen. 

II. Besondere Regelungen für Verträge über Dienstleistungen 

1. Ein Vertrag über Dienstleistungen kann nur aus wichtigem Grunde 
gekündigt werden. 

2. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn: 
- Pflichten, insbesondere Mitwirkungspflichten, die innerhalb von 

vertraglich vereinbarten Fristen zu erbringen sind, trotz 

Fristsetzung unter Hinweis auf das bestehende Kündigungsrecht 
nicht erbracht werden,  

- gegen Geheimhaltungsverpflichtungen verstoßen wird, 
- wesentliche Vertragsbestandteile nicht oder trotz Nachfristsetzung 

nicht vollständig erbracht werden. 
3. Die Kündigung ist schriftlich zu erklären. 

III. Besondere Regelungen für die Lieferung von Waren, Dokumenten und
Software etc. 

1. Eigentums- und Nutzungsvorbehalte

(1) Wir behalten uns das Eigentum an den Liefergegenständen und alle 
urheberrechtlichen Nutzungsrechte bis zur vollständigen Erfüllung sämt-
licher Forderungen gegen den Besteller, einschließlich aller Nebenforde-
rungen, die aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller resultieren, 
vor. Sofern die Wirksamkeit der in S. 1 genannten Vorbehalte von deren 
Registrierung, z.B. in öffentlichen Registern im Land des Bestellers, 
abhängig ist, sind wir berechtigt und vom Besteller bevollmächtigt, diese 
Registrierung auf Kosten des Bestellers zu bewirken. Der Besteller ist 
verpflichtet, alle für diese Registrierung notwendigen Mitwirkungsleis-
tungen seinerseits kostenfrei zu erbringen. Bei der Zahlung durch Hin-
gabe von Schecks oder Wechseln tritt die Erfüllung erst ein, wenn die 
entsprechenden Beträge uns endgültig verbleiben. 

(2) Der Besteller ist verpflichtet, die Liefergegenstände pfleglich zu behan-
deln. Wir sind berechtigt, die Liefergegenstände auf Kosten des Bestel-
lers gegen Diebstahl, Bruch-, Feuer-, Wasser- und sonstige Schäden zu 
versichern, sofern nicht der Besteller selbst die Versicherung nachweis-
lich abgeschlossen hat. Der Besteller tritt uns bereits jetzt alle Ansprü-
che gegen die Versicherer aus den vorgenannten Schadensereignissen 
ab. 

(3) Der Besteller darf die Liefergegenstände im ordentlichen Geschäftsgang 
weiterveräußern, verbinden, vermischen oder verarbeiten. Ansonsten 
bedarf es unserer vorherigen schriftlicher Zustimmung, insbesondere 
bei einer Verpfändung oder Sicherungsübereignung. Bei Pfändungen, 
Beschlagnahmen oder sonstigen Verfügungen durch Dritte muss er uns 
unverzüglich schriftlich benachrichtigen. Soweit der Dritte nicht in der 
Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Kla-
ge gem. § 771 ZPO zu erstatten, haftet uns der Besteller für den ent-
standenen Ausfall. Die vorgenannte Benachrichtigungspflicht gilt auch 
bei Verlust oder Beschädigung der Vorbehaltsware. 

(4) Bei einer nicht nur geringfügigen Pflichtverletzung durch den Besteller, 
insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Liefergegen-
stände nach vorheriger Mahnung herauszuverlangen, der Besteller ist 
zur Herausgabe verpflichtet. Hierin liegt ebenso wenig ein Rücktritt vom 
Vertrag durch uns wie bei einer Pfändung durch uns. Der Herausgabe-
anspruch besteht nicht bezüglich Vorbehaltsware, die der Besteller be-
reits bezahlt hat oder wenn der Zahlungsrückstand auf Umständen 
beruht, die der Besteller nicht zu vertreten hat. Erfolgt die Rückgabe der 
Vorbehaltsware in vorgenannter Weise, sind wir berechtigt, die zurück-
erhaltene Vorbehaltsware nach vorheriger Androhung mit angemesse-
ner Frist zu verwerten und den Verwertungserlös auf die Kaufpreisforde-
rungen anzurechnen. Wir sind zu einer angemessenen Verwertung 
verpflichtet. Im Falle der Verwertung liegt darin ein Rücktritt vom Ver-
trag. 

(5) Der Besteller ist zur Weiterveräußerung, Verarbeitung, Umbildung, 
Verbindung oder Vermischung der gelieferten Waren im ordnungsgemä-
ßen Geschäftsgang befugt. Befindet er sich jedoch uns gegenüber in 
Zahlungsverzug oder ist ihm ein sonstiges nicht unerhebliches vertrags-
widriges Verhalten anzulasten, können wir diese Befugnis widerrufen. 

(6) Im Falle der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Besteller an 
uns bereits jetzt seine Forderung in Höhe des Rechnungs-Endbetrages 
(einschließlich USt.) ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine 
Abnehmer oder Dritte erwächst und zwar unabhängig davon, ob die 
Liefergegenstände ohne oder nach Verarbeitung etc. weiterverkauft 
worden ist. Er ist zur Einziehung dieser Forderungen auch nach der 
Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderungen selbst 
einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns aber, die 
Forderungen nicht einzuziehen, solange der Besteller nicht in 
Zahlungsverzug gerät und auch keine sonstigen sachlich 
gerechtfertigten Gründe, wie z. B. Zahlungseinstellung oder die Stellung 
eines Antrags auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens, vorliegen. Liegen 
solche sachlich gerechtfertigten Gründen vor, sind wir berechtigt, die 
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Einziehungsermächtigung zu widerrufen und können verlangen, dass 
uns der Besteller die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner 
bekannt gibt, sowie alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, 
die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern und 
Dritten die Abtretung mitteilt.  

(7) Verarbeitung, Umbildung, Verbindung oder Vermischung der Liefer-
gegenstände durch den Besteller oder auf Wunsch des Bestellers 
durch uns werden stets für uns vorgenommen. Werden die Lieferge-
genstände mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verar-
beitet, umgebildet, verbunden oder vermischt, erwerben wir das Mit-
eigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der 
Liefergegenstände zu den anderen durch Verarbeitung, Umbildung, 
Verbindung oder Vermischung entstehenden Gegenständen zur Zeit 
dieser Vorgänge. Verbleibt ein von Eigentumsvorbehalten zunächst 
nicht erfasster Restanteil, weil andere Lieferanten den Eigentums-
vorbehalt nicht auf die Wertschöpfung durch den Besteller erstreckt 
haben, so erhöht sich unser Miteigentumsanteil um diesen Restan-
teil. Haben jedoch andere Lieferanten ihren Eigentumsvorbehalt 
ebenfalls auf diesen Restanteil ausgedehnt, so steht uns an ihm nur 
ein Anteil zu, der sich aus dem Verhältnis des Rechnungswertes un-
serer Vorbehaltsware zu den Rechnungswerten der mitverarbeiteten 
Waren dieser anderen Lieferanten bestimmt. 
Für die durch Verarbeitung, Umbildung, Verbindung oder Vermi-
schung entstehende Sache gilt das gleiche wie für die unter Eigen-
tumsvorbehalt gelieferten Liefergegenstände. 

(8) Erfolgt die Verarbeitung, Umbildung, Verbindung oder Vermischung 
in der Weise, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache anzuse-
hen ist, so gilt als vereinbart, dass der Besteller uns anteilmäßig Mit-
eigentum überträgt. Dieser Anteil bemisst sich an dem Verhältnis 
des Wertes der Kaufsachen (Rechnungsendbetrag inkl. USt.) zu den 
anderen Gegenständen im Zeitpunkt der genannten Vorgänge. Der 
Besteller verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigen-
tum für uns. 

(9) Der Besteller tritt uns zur Sicherung unserer Forderungen seine 
Forderungen ab, die durch die Verbindung der Liefergegenstände mit 
einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen, wenn durch die 
Verbindung die Kaufsache wesentlicher Bestandteil des Grundstücks 
wird. 

(10)  Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten nach unserer 
Wahl auf Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben, als der reali-
sierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen 
um mehr als 10% übersteigt, vorausgesetzt die Übersicherung 
besteht nicht nur vorübergehend. 

2. Vereinbartes Rücktrittsrecht

Haben wir mit dem Besteller eine besondere Vereinbarung dahingehend 
geschlossen, dass der Besteller unter bestimmten Voraussetzungen 
berechtigt sein soll, auch ohne Vorliegen eines gesetzlichen Rücktritts-
grundes vom Vertrag zurückzutreten, so sind wir im Falle der Ausübung 
eines solchen Rücktrittsrechtes berechtigt, vom Besteller den Ersatz 
unserer Aufwendungen für Eingangsprüfung, Wiedereinlagerung der 
Waren, Buchhaltung u. s. w. in angemessenem Umfang auf Nachweis zu 
verlangen. Für unseren Aufwendungsersatz gilt ein Mindestwert von 10 % 
der Vergütung für den betreffenden Auftrag als vereinbart.  

Teil 3: Ergänzende Regelungen zu speziellen Verträgen  

Neben den Regelungen in Teil 1 und Teil 2 dieser AGB gelten für 
Planungs-, Dokumentations-, Entwicklungs-, Konstruktions-, 
Programmier- und Produktionsaufgaben nachfolgende Regelungen 
ergänzend:  

I. Leistungsgegenstand und Leistungsort

1. Je nach vertraglicher Regelung umfassen die Leistungen von uns 
Planungs-, Dokumentations-, Entwicklungs-, Konstruktions-, 
Programmier- und Produktionsaufgaben. Leistungsgegenstand, -
umfang und -zeit werden zwischen von uns und dem Besteller 
einzelvertraglich gesondert geregelt. 

2. Der Auftrag wird in den technischen Werkstätten von uns 
durchgeführt. Die Ausführung im Betrieb des Bestellers kann ganz 
oder in Teilen vereinbart werden, wenn Arbeitsunterlagen nicht 
herausgegeben werden können und/oder wenn kontinuierliche 

Fachgespräche bzw. technische Abstimmungen erforderlich sind. 
Einweisung, Anleitung und Beaufsichtigung ihrer Erfüllungsgehilfen 
obliegen, auch wenn der Auftrag im Betrieb des Bestellers durchgeführt 
wird, ausschließlich von uns.  

3. Der Leistungsfortschritt wird auf Wunsch von uns durch den Besteller 
durch Unterzeichnung der ihm vorgelegten Projektfortschrittsberichte 
bestätigt. 

II. Nutzungsrechte (außer für Software, dazu nachfolgende Ziffer III.)

1. Wir räumen dem Besteller an den Zeichnungen, Skizzen, Plänen und 
sonstigen Arbeitsergebnissen, die von Mitarbeitern oder Beauftragten 
von uns erstellt worden sind, ein einfaches Nutzungsrecht, beschränkt 
auf den Zweck des Auftrages, ein. Dieses Nutzungsrecht ist grundsätz-
lich mit der vereinbarten Vergütung abgegolten. Wir sind berechtigt, 
zum Nachweis der von uns erbrachten Leistung eine oder ggf. mehrere 
Kopien des vorgenannten Materials in unserem Besitz zu behalten. Die 
Verwendung der gewonnenen allgemeinen Kenntnisse für Aufträge Drit-
ter ist uns gestattet. 

2. Werden im Rahmen der Erfüllung der jeweiligen Einzelbeauftragung 
bereits vorhandene gewerbliche Schutzrechte, Urheberrechte oder 
ungeschützte Kenntnisse (Know-how) von uns verwendet und sind diese 
zur Verwertung des Entwicklungsergebnisses durch den Besteller zwin-
gend notwendig, so erhält der Besteller an den gewerblichen Schutz-
rechten, den Urheberrechten sowie an den ungeschützten Kenntnissen 
(Know-how) ein nicht ausschließliches, unbefristetes, unentgeltliches 
und unwiderrufbares Nutzungsrecht. 

3. Wir können keine Haftung für das Nicht-Bestehen von Schutzrechten 
Dritter übernehmen, die der Verwendung unserer Leistungen entgegen-
stehen. Der Besteller stellt uns von etwaigen Ansprüchen Dritter frei. 
Wünscht der Besteller zur Sicherheit vor Leistungserbringung eine 
Schutzrechtsrecherche, so hat er dies mitzuteilen und die entstehenden 
Kosten zu übernehmen. Die vereinbarte Leistungszeit verlängert sich in 
diesem Fall um die für die Schutzrechtsrecherche notwendige Zeit. 

4. Bei etwaigen Arbeitnehmererfindungen, die bei der Ausführung der 
einzelnen Aufträge von unseren Mitarbeitern gemacht werden, sind wir 
nur dann zur uneingeschränkten oder eingeschränkten Übertragung an 
den Besteller verpflichtet, wenn der Besteller nach schriftlicher Auffor-
derung rechtzeitig erklärt hat, dass die Erfindung uneingeschränkt oder 
eingeschränkt in Anspruch genommen werden soll. Die Übertragung an 
den Besteller erfolgt in diesem Fall Zug um Zug gegen Freistellung von 
etwaigen aus einer Arbeitnehmererfindung resultierenden finanziellen 
Verpflichtungen gegenüber unseren Mitarbeitern. 

III. Nutzungsrechte für Software

1. Soweit zwischen uns und dem Besteller nichts anderes vereinbart ist, 
erhält der Besteller an der gelieferten Software ein einfaches, zeitlich 
unbeschränktes Nutzungsrecht. Wenn nicht ausdrücklich eine andere 
Vereinbarung besteht, berechtigt das Nutzungsrecht den Besteller man-
gels anderer Vereinbarungen zum Einsatz der Software auf einem ein-
zelnen PC (Einzelplatzlizenz). 

2. Weitergehende Rechte, insbesondere zur Vervielfältigung über das für 
die vertragsgemäße Nutzung erforderliche Maß hinaus, werden nicht 
eingeräumt. Der Besteller ist mit Ausnahme des Rechts zur Fehlerbe-
richtigung nicht berechtigt, Änderungen an der Software vorzunehmen. 
Das Recht zur Fehlerberichtigung durch den Besteller greift nur ein, 
wenn zuvor die Fehlerberichtigung durch uns abgelehnt wurde oder 
fehlgeschlagen ist. Die Anfertigung einer Sicherungskopie der Software 
durch den Besteller sowie die Vervielfältigung im Rahmen der üblichen 
Datensicherung zur Sicherstellung des bestimmungsgemäßen Betriebes 
der Software ist zulässig. Die Dekompilierung der Software nach den 
Regelungen des § 69e UrhG ist zulässig. 

September 2015 




